
Hausordnung für die KiTa „Rappelkiste“ 
Diese Hausordnung gilt in allen Räumen und auf dem Gelände der KiTa (Schule), 

Heyrothsberger Str. 13, 39175 Biederitz. 
 

Unsere KiTa hat Montag bis Freitag täglich von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. 
 

 

Im täglichen Miteinander sind für uns Rücksichtnahme und gegenseitige Achtung 
von besonderer Bedeutung. 
 

Fürsorge- und Aufsichtspflicht und der Weg nach Hause 
 
Die Aufsichtspflicht beginnt mit dem Betreten des KiTa-Geländes und der Begrüßung der 
Erzieher/ in. Die Aufsichtspflicht endet bei der Verabschiedung des Kindes bzw. der Übergabe an 
die Eltern oder die Abholberechtigten. Sofern Ihr Kind die KiTa selbständig verlassen darf, ist eine 
schriftliche Bestätigung von Ihnen vorzulegen. 
Bei Festen und Veranstaltungen der Einrichtung obliegt Ihnen bzw. den erwachsenen 
Begleitpersonen des Kindes die alleinige Aufsicht. 
Die Betreuungszeiten und die Namen der zur Abholung berechtigten Personen, sind bei uns 
schriftlich zu hinterlegen. 
Telefonische Absprachen sind aus Sicherheitsgründen nur in Notfällen erlaubt. 
 

Krankheiten und Fehlzeiten 
 
Die Verabreichung von Arzneimitteln erfolgt nur auf ärztlicher Verordnung. Die Medikamente sind 
der Erzieherin persönlich, in Originalverpackung und mit genauer Dosierungs- und Zeitangabe, des 
Arztes, zu übergeben. 
Bei ansteckenden Krankheiten (auch bei Verdacht) insbesondere z.B. Durchfälle, Kinderkrankheiten, 
Bindehautentzündung, Magen-Darm-Erkrankung, Pilz- und Läusebefall ist die  
Kindertageseinrichtung sofort zu benachrichtigen. 
Bitte lesen Sie hierzu auch die Infektionsschutzbelehrung! 
 

Sicherheit 
 
Die Kinder sind während des Aufenthaltes in unserer Einrichtung und auf dem direkten Heimweg 
unfallversichert. Bitte melden Sie uns unverzüglich jeden Unfall. 
Zur Vermeidung von Unfällen, ist das Tragen von Ketten,Schlüsselbändern u.ä. während des 
Aufenthaltes nicht gestattet. Für jegliche in die KiTa mitgebrachten Wertgegenstände (z.B. 
Spielzeug, Handy, Kleidungsstücke) wird bei Verlust oder im Schadensfall keine Haftung 
übernommen. Die Fährräder sind in die vorhandenen Fahrradständer zu stellen. 
 

 
 
 
 
 



Hausaufgaben 
 
Die Kinder haben die Möglichkeit die Hausaufgaben selbständig während der Hortzeit anzufertigen. 
Natürlich geben wir auch gern Hilfestellung bei der Bewältigung der HA, jedoch keine Nachhilfe. 
Empfehlung des Kultusministeriums zur Dauer der HA-zeit: 
1. und 2. Klasse : 30 min. 
3. und 4. Klasse: bis 60 min. 
Die Eltern sind und bleiben für die Anfertigung und Richtigkeit verantwortlich!!! 

 
Was wir uns von den Eltern wünschen 
 
Bitte teilen Sie uns sämtliche Veränderungen (Telefonnummer, Anschrift, usw.) umgehend mit, 
damit wir Sie jederzeit erreichen können. 
Die Kindergartenräume werden nicht mit Straßenschuhen betreten! 
In der Garderobe achten bitte alle auf Ordnung. In den Fächern der Kinder sollen lediglich der 
Schulranzen und die Sportsachen, bzw. die Kleidung  untergebracht sein. 
Basteleien, überzählige Kleidung oder Spielzeug sind zeitnah mitzunehmen. 

 
Verhalten der Kinder in unserer Einrichtung 
 
1. Verhalten in der Öffentlichkeit 
a.) in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einrichtungen(z.B. im Kino) wird nicht laut geschrien, 
herumgerannt o.ä.. 
b.) Den Anweisungen der Erzieher ist immer Folge zu leisten. 
c.) Es wird sich nicht unerlaubt von der Gruppe entfernt. 
2. Beim Kommen und Gehen begrüßen und verabschieden sich die Kinder bei einem Erzieher. 
Die Kinder teilen uns selbstständig die Heimgehzeiten mit. Die Heimgehzeiten werden immer 
schriftlich mitgeteilt. 
3. Die Kinder nutzen in der KiTa die Aufenthaltsräume. Der Flur, die Toiletten und das Treppenhaus 
sind keine Spielorte. 
4. Die Kinder sind untereinander kameradschaftlich und rücksichtsvoll. 
Niemand hat das Recht jemanden zu bedrohen, zu verletzen oder sich am Eigentum von anderen 
zu vergreifen. 
Weiterhin gehen alle sorgfältig mit Kita-Eigentum um. Bei vorsätzlicher Beschädigung ist der 
Schaden zu ersetzen. 
5. Spielsachen werden nach Benutzung aufgeräumt, auch wenn man abgeholt ist. 
6. Mitgebrachte Spielsachen o.ä. sind nicht versichert. Die Kinder haben selbst auf diese zu achten. 
7. Für die Ordnung in der Garderobe sind die Kinder selbst verantwortlich, d.h. Schuhe, Jacken und 
Wechselsachen werden an die dafür vorgesehenen Stellen geräumt. 
8. Es wir grundsätzlich nicht mit Gegenständen (Schneebälle, Steine, Sand u.s.w.) auf dem Schulhof 
geworfen 
 

Mit Kenntnis der Hausordnung verpflichten sich die Eltern und die Kinder, diese 
einzuhalten. Die Hausordnung besitzt solange Gültigkeit, bis sie durch eine neue 
ersetzt wird. 
 
Biederitz, 01.10.2014 


